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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.: 

FD Stadtplanung 08.02.2016 16/1386/1 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 25.02.2016 
Verwaltungsausschuss 29.02.2016 
Rat 03.03.2016 
  

 
 
Beratungsgegenstand: 

 
Soziale Stadt - Sanierungsverfahren „Port Arthur / Transvaal - Südliche Ringstraße„; 
Erlass der Satzung 
 
 
Beschluss: 

 
Der Rat Stadt Emden beschließt die der Anlage der Vorlage 16/1386/1 beigefügte Satzung zur 
förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes „Port Arthur / Transvaal - Südliche Ringstraße“ 
gemäß § 142 Abs. 3 Satz 1 BauGB.  
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Finanzielle Auswirkungen:  

 
   Nein  Ja 

 

            

                                      

A) Direkte Finanzielle Auswirkungen durch Umsetzung der Maßnahme 

              

 

                                    

              von:   bis:     Betrag 

 Pro-

duktnr. Kto. / Inv.-Nr. 

Ergebnishaus-

halt 

Erträge     

   Aufwendun-

gen 

  

                  

Finanzhaushalt 

(Inv.) 

Einzahlungen 2015 2019 480.000 5110003 3610.15.01 

Auszahlungen 2015 2019 720.000 5110003 3610.15.01 

Gesamtausga-

ben: 720.000                          

Eigenanteil 

Stadt: 240.000                          

B) Entstehen Folgekosten / Einsparungen nach der Umsetzung der  

    Maßnahme?  Nein  Ja 

 

          

von

:    bis:   Jahresbetrag             

Erg.-HH Erträge                           

Erg.-HH Aufwand (ohne 

AfA)                 

Erg.-HH Aufwand (AfA und 

Sopo) 2019 2044  9.600             

                                      

C) Auswirkungen auf den Stellenbedarf? 

   Nein    Ja 

 

        

Stellenauswei-

tung:         

Stellen-

abbau:       

Wahrnehmung durch vorhan-

denes Personal:         

                                      

D) Textfeld für weitere Erläuterungen zu A/B/C/E:  
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E) Mittelverfügbarkeit / Veranschla-

gung                       

 

                                    

Die erforderlichen Haushaltsmittel ste-

hen                        

                                      

   in Höhe von 190.000€ für das Jahr 2016         

 
 

 beim Produkt: 5110003 

unter der Kto. / Inv.-

Nr. 3610.15.01  zur Verfügung. 

  in Höhe von  230.000 für das Jahr 2017-2019         

 
 

 beim Produkt: 5110003 

unter der Kto. / Inv.-

Nr. 

3610.15.01  

     nicht zur Verfügung. 

   in Höhe von 300.000 in der Planung für  2017-2019         

 
 

 beim Produkt: 5110003      

unter der Kto. / Inv.-

Nr. 3610.15.01  zur Verfügung. 

 

Begründung: 

 
I. Programmaufnahme Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ / Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Stadt Emden hat für das Gebiet erstmalig zum 23.09.2014 eine Programmanmeldung für 
das Bund-Land-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ eingereicht. Mit Mitteilung des Amtes 
für regionale Landesentwicklung Weser-Ems vom 28.07.2015 wird der Bereich „Port Arthur / 
Transvaal“ als neue Maßnahme in das Städtebauförderprogramm aufgenommen und erhält mit 
Bescheid der NBank vom 30.10.2015 im Programmjahr 2015 Bund-Land-Mittel in Höhe von 
480.000 € (aufgeteilt auf die Haushaltsjahre bis 2019). In den nächsten Programmjahren wer-
den voraussichtlich weitere Mittel zur Verfügung gestellt.  
 
Die Stadt Emden hat sich verpflichtet, ihren Eigenanteil (1/3 der Gesamtkosten) im Haushalt 
bereitzustellen. Die Städtebaufördermittel sollen vorrangig für die Ziele und Zwecke der Sanie-
rung eingesetzt werden  
 
II. Art des Verfahrens 
 
Die Abwägung zwischen den verschiedenen Verfahrensmodellen (umfassendes oder verein-
fachtes Verfahren nach § 142 BauGB) hat im Zuge der Vorbereitenden Untersuchungen statt-
gefunden (vgl. Ergebnisbericht Vorbereitende Untersuchungen, Kap.11). Danach soll das Sa-
nierungsverfahren im umfassenden Verfahren (also unter Anwendung der besonderen sanie-
rungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB) durchgeführt werden. Folglich ist 
das Sanierungsgebiet als Satzung förmlich festzulegen. 
 
III. Abgrenzung 
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Die Abgrenzung des Sanierungsgebietes wurde aufgrund des weitläufigen Umfangs in ein Sa-
nierungsgebiet und in ein Fördergebiet unterteilt. Der Grund hierfür liegt in der zügigen Durch-
führbarkeit der Sanierungsmaßnahme und in einem gezielten Fördermitteleinsatz. Das Förder-
gebiet beinhaltet sowohl den Bereich des sanierungsbedürftigen Wohngebäudebestands als 
auch das Gelände der Ültje-Brache sowie die sanierungsbedürftigen Erschließungsanlagen. 
Das potenzielle Fördergebiet umfasst ca. 104 ha. 
 
Durchführungszeitraum 
Gemäß § 142 Abs. 3 BauGB wird die Laufzeit der Sanierung auf 15 Jahre begrenzt.  
 
 
Auswirkungen auf den Demografieprozess: 
 
Die Durchführung der Sanierung mit der förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebiets er-
möglicht die Inanspruchnahme von Städtebaufördermitteln und damit die nachhaltige Aufwer-
tung von Stadtteilen mit strukturellen und funktionalen Schwächen. Sie vermag die Wohn-, Le-
bens- und Arbeitsbedingungen für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen spür- und sichtbar auf-
zuwerten 
 
 
Anlagen: 
 
1 Lageplan, Abgrenzung Sanierungsgebiet 
2 Satzung 
 


	FLD_voname
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen2
	Text9
	Text10
	Text11
	Kontrollkästchen4
	Kontrollkästchen5
	Text24
	Text25
	Text28
	Kontrollkästchen6
	Kontrollkästchen7
	Text33
	Text34
	Text35
	Kontrollkästchen8
	Kontrollkästchen9
	Text44
	Kontrollkästchen10
	Text46
	Sachverhalt
	SMC_BM_VOTEXT5
	Anlage
	FLD_voost

